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kenne, träume ich von der staatlichen
Privatschule! Ist es nicht so, dass sich
unsere Anliegen eigentlich gegenseitig

ergänzen könnten? Die Privatsphäre
des Bildungsgeschehens in jedem

Schulsystem bedingt Freiräume, die
nicht verwaltet werden können. Als
Staatsschullehrer wehrte ich mich
deshalb für die Methodenfreiheit
gegen private Steckenpferde von
Bildungspolitikern und Erziehungswissenschaftern.

Als Lehrer einer
diesbezüglich freien Schule muss ich mich
heute für wirtschaftliche
Chancengleichheit einsetzen, weil wir in unserer

Arbeit durch finanzielle Bedrängnis

eingeschränkt sind, nicht leisten
könnnen, was wir leisten möchten.
Ich glaube deshalb, dass die Zukunft
in der Staatsschule den Respekt vor
der verantwortungsbewussten, freien
Lehrerpersönlichkeit bringen muss
und dass die wirtschaftlichen
Unterstützungsbedürfnisse privater Schulen

von der Öffentlichkeit in angemessener

Form wahrgenommen werden
müssen.
Es stimmt mich deshalb zuversichtlich,

dass der neue «SLZ»-Chefredak-
tor das Profil hat, das ihn wirklich zum
Anwalt einer demokratischen - sagen
wir es doch etwas genauer! - einer
eidgenössischen Schulstruktur macht.
So bin ich über Ihren Kommentar doppelt

glücklich, weil ich glaube, mich
auch in dieser Frage freundschaftlich
verbunden zu fühlen.
In diesem Sinne freue ich mich
inskünftig noch erwartungsvoller auf die
«SLZ»! Rolf Bohren

Rudolf-Steiner-Schule,
Solothurn

PÄDAGOGISCHES
PÉDAGOGIE

Sprachpflege:
Mundart - Hochsprache

An einer gemeinsamen Tagung SRG
und EDK wurden durch die Teilnehmer
folgende Grundsätze zur Sprachpflege

in den Schulen und elektronischen
Medien verabschiedet:

• Die deutschsprachige Schweiz
kennt zwei Sprachformen: Mundart

und Hochdeutsch. Die Schulen
und die elektronischen Medien
haben beide Sprachformen zu pflegen.

• Hochdeutsch als internationale
Kultursprache und als Sprache der
Verständigung mit den anderssprachigen

Mitbürgern bedarf der
besonderen Pflege. Die Sorge gilt dabei

vor allem auch der gesprochenen

Sprache.

• Schule und Medien haben dabei zu
berücksichtigen,
- dass die schriftliche und mündliche

Beherrschung des
Hochdeutschen ein wichtiges
allgemeines Bildungsziel ist;

- dass der Gebrauch des
Hochdeutschen im Umgang mit den

anderssprachigen Mitbürgern eine

Selbstverständlichkeit sein
sollte; gut hochdeutsch sprechen

heisst in diesem Sinn, die
sprachlichen Minderheiten in der
Schweiz respektieren;

- dass Lehrer und Medienschaffende

in dieser Beziehung als
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Erfolg ist lernbar
® Sprachschule im Free-System*

Einzel-, Gruppen- und Firmenkurse

• Computerkurse
• Maschinenschreiben
• Handelsschule
• Tageshandelsschule
• Arztgehilfinnenschule

SPRACHEN HANDEL ARZTGEHILEINNEN

Benedict
9000 ST. GAUEN TEL. 071 225544

Telefon 021 220000

FRANZÖSISCH
Intensivkurse in kleinen Gruppen

Handelskurse und Sekretariat
Übersetzer - Korrespondent

Eintritt jederzeit möglich

SOMMERFERIENKURSE

1003 Lausanne

MSMagliasol
Der ideale Ort für Schulverlegungs-
wochen

- direkt am Luganersee gelegen
(300 m Strand)

- Ausgangslage für viele
Wanderungen im Südtessin

- gute Infrastruktur für Studien-
wochen

- Planen Sie Ihre Schulverlegung
im Langschuljahr 1988/89
rechtzeitig!

Evangelisches Zentrum für Ferien
und Bildung, 6983 Magliaso
Leitung: M.+ K. Hartmann
Tel. 091 71 1441

Ökonomi s ein lernen,
z.B. Sprachen, mithilfe von

SYSTEM 91

einer nach dem 'Prinzip der
Sinnfälligkeit' funktionierenden

Technik zur Präsentation
des jeweiligen Lernstoffs in
Mikro- bzw. Makrointervallen.

In der Ausgabe
der Karteibrieftasche
ideal für das Lernen unterwegs.

Treff: Stand 453 in Halle 321

E. SPINDLER-LERNSYSTEME
D-8899 BRUNNEN Tel. 08454-37 47 / 3848
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Vorbilder wirken und sich dieser
Wirkung auch bewusst sein müssen.

- dass der vermehrte Gebrauch
des Hochdeutschen in den
elektronischen Medien auch dazu
beitragen kann, gefährdete lokale

Mundarten unverfälscht zu
erhalten.

• Im Sprachunterricht an den Schulen

und in geeigneten Sendegefäs-
sen von Radio und Fernsehen soll
die Funktion von Mundart und
Hochdeutsch dargelegt und im
besonderen die Notwendigkeit der
Beherrschung des Hochdeutschen
einsichtig gemacht werden.

• EDK und SRG sind gemeinsam und
gegenseitig um eine spezifische
Pflege von Mundart und
Hochdeutsch bemüht. Beide Institutionen

überlassen Sprachwahlentscheide

nicht dem Zufall, sondern
regeln das qualitative und quantitative

Verhältnis beider Formen in
internen Richtlinien.

Huber-Widemann-Schule (HWS)
Basel
Zusammen mit einer Computerfirma
wird ab kommendem Frühjahr an der
HWS Basel eine dreijährige Ausbildung

zum Informatik-Kaufmann
angeboten. Der neue Lehrgang umfasst
ein Gesamtpensum von 980 Stunden
Informatik, das an je einem Tag pro
Woche im Ausbildungszentrum der
Firma Nixdorf in Kloten vermittelt

wird. Während das erste bis dritte und
das sechste Semester sonst
ausschliesslich an der Basler HWS
stattfinden, absolvieren die Teilnehmer im
vierten und fünften Semester ein
Praktikum bei einer Firma, die befähigt

ist, kaufmännische Lehrlinge
auszubilden. Als Voraussetzung zum
Besuch des Lehrganges gelten mindestens

10 Schuljahre und ein Mindest-
eintrittsalter von 17 Jahren, noch besser

ist eine abgeschlossene kaufmännische

Lehre. Als Abnehmer der
Informatikkaufleute stellt man sich vor
allem kleinere und mittlere Betriebe
vor, die nicht selbst eine interne EDV-

Ausbildung durchführen können, aber
auf qualifizierte Mitarbeiter/innen
angewiesen sind. Das Schulgeld beträgt
2400 Fr. pro Quartal, für die vier
Schulsemester also 19200 Fr. Dazu
kommen Gebühren von 380 Fr. und
ein Schulgeld für den Informatikunterricht

während des Praktikumsjahrs.
Für dieses Praktikum wird ein Vertrag
erstellt, der neben den Bestimmungen
über den Einsatz auch einen Lohn
enthält.

Handels- und Managementschule
Baar HMZ
Die HMZ schafft nun auch strukturelle

Voraussetzungen für den Ab-
schluss als eidgenössischer Betriebsökonom

HWV. Abzuwarten bleibt für
die Schule der Entscheid des
Regierungsrates, die Stipendienpraxis, wie
sie für Absolventen ausserkantonaler
HWV-lnstitute gehandhabt wird, auf
die Baarer Schule zu übertragen.
Die HMZ-Schule Baar führt seit geraumer

Zeit vom Biga anerkannte Ausbil-

'NFORMATIONEN DES VSP
INFORMATIONS FSEP

19


	Pädagogisches = Pédagogie

